
 

 

RECHNUNGSHOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszug aus 

Denkschrift 2018 
 

 

 

 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung  
des Landes Baden-Württemberg 

 
Beitrag Nr. 11 
Zuwendungen an Zweckverbände zum Bau 
von Hochwasserschutzanlagen 

 

 

 

 

 



Rechnungshof Baden-Württemberg  Denkschrift 2018, Beitrag Nr. 11 
  Landtagsdrucksache 16/4411 

 

112 

Einzelplan 10: Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft 

Zuwendungen an Zweckverbände zum Bau von 
Hochwasserschutzanlagen (Kapitel 1005) 

In Flussgebieten sind vielfach nicht alle Gemeinden gleichermaßen 
daran interessiert, eine gesamtheitliche Hochwasserschutzvorsorge 
gemeinsam umzusetzen. Der Rechnungshof empfiehlt, mit der Landes-
förderung verstärkt Anreize zur kommunalen Zusammenarbeit zu set-
zen. 

1 Ausgangslage 

Zur Hochwasserschutzvorsorge gehören zunächst alle nichttechnischen 
Maßnahmen, die Schaden mindern. Dies sind z. B. die Festsetzung von 
Überschwemmungsgebieten, die Reaktivierung von natürlichem Wasser-
rückhalt sowie die an potenzielle Hochwasser angepasste Bauweise von 
Gebäuden. Ein unverzichtbarer Bestandteil der Hochwasserschutzvorsorge 
ist die Verpflichtung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowie der 
Unternehmen und Gewerbebetriebe zur privaten Vorsorge (§ 5 Absatz 2 
Wasserhaushaltsgesetz). Häufig reichen diese Maßnahmen zum Schutz von 
bestehenden Siedlungsgebieten nicht aus. Die Hochwasserschutzvorsorge 
wird dann durch Vorhaben des technischen Hochwasserschutzes wie Dei-
che, Ufermauern und Hochwasserrückhaltebecken vervollständigt. 

Das Land unterstützt die Kommunen und Zweckverbände beim Hochwas-
serschutz. Auf der Grundlage der Förderrichtlinien Wasserwirtschaft können 
bei Vorhaben des technischen Hochwasserschutzes bis zu 70 Prozent der 
zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert werden. 

Im Land bestehen 43 Zweckverbände, die einen technischen Hochwasser-
schutz realisieren. Der Rechnungshof hat bei drei Verbänden geprüft, ob die 
Mittel für die Hochwasserschutzkonzeptionen sowie die Planung und den 
Bau von Hochwasserschutzanlagen zweckentsprechend und wirtschaftlich 
verwendet wurden. Bei vier Verbänden wurde betrachtet, wie deren Mitglie-
der die nichttechnischen Maßnahmen der Hochwasserschutzvorsorge im 
Verbandsgebiet umsetzen. Für einen Überblick über die satzungsgemäßen 
Aufgaben wurden 13 Zweckverbandssatzungen eingesehen.  
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2 Prüfungsergebnisse 

2.1 Einzelne Kommunen kooperieren nicht beim Hochwasserschutz 

Wirksamer Hochwasserschutz endet nicht an Gemeindegrenzen. Die Hoch-
wasserschutzvorsorge ist in besonderem Maße von einer engen Zusam-
menarbeit und Abstimmung im gesamten Einzugsgebiet eines Flusslaufs 
abhängig. Ziel ist es, die Schutzmaßnahmen dort durchzuführen, wo sie am 
wirksamsten und zugleich wirtschaftlich sind. 

Die Wasserwirtschaftsverwaltung unterstützt daher die kommunale Zusam-
menarbeit. Gemeinsam mit den zur Zusammenarbeit bereiten künftigen 
Verbandsmitgliedern und beauftragten Planern arbeitet sie die Gesamtkon-
zeptionen für die künftigen Verbandsgebiete aus.  

In einigen Fällen lehnten Kommunen es ab, in einem Verband mitzuwirken, 
obwohl sie zum zu schützenden Gebiet gehören. Begründet wurde dies u. a. 
damit, dass durch den erforderlichen Hochwasserrückhalt Flächen verloren 
gehen, die anderweitig benötigt würden. Diese Kommunen verfolgen nun 
„eigene“ Lösungen, die von den ursprünglich abgestimmten Gesamtkonzep-
tionen abweichen.  

Die Anreize zur kommunalen Zusammenarbeit in den Förderrichtlinien Was-
serwirtschaft reichen nicht aus. Die Wasserwirtschaftsverwaltung kann im 
Rahmen der Förderung nicht steuernd eingreifen, wenn eine Kommune we-
gen eigener Interessen einer Solidargemeinschaft für Hochwasserschutz 
entlang eines Flusslaufs nicht beitritt. 

Die Kommunen können trotz des Interesses an einer gesamtheitlichen 
Hochwasserschutzvorsorge eigene Wege beschreiten. Die Solidarität zwi-
schen Oberlieger und Unterlieger ist nicht verbindlich geregelt. Die Hoch-
wasserschutzmaßnahmen, welche die Anrainer am Oberlauf der Flüsse 
(Oberlieger) umsetzen, schützen in der Regel auch die von möglichen 
Hochwasserwellen stärker betroffenen flussabwärtsliegenden Gebiete 
(Unterlieger). Sind die Oberlieger nicht kooperativ, scheitert der Gemeinde-
grenzen überschreitende Hochwasserschutz. 

Beispiel: Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal, Hechingen, Zollern-
albkreis 

Die Hochwasserabflüsse der Starzel und deren Nebengewässer führten im 
Juni 2008 zu einem Jahrhunderthochwasser u. a. in den Ortschaften Burla-
dingen, Jungingen und Hechingen. Drei Personen starben, an Gebäuden 
und der Infrastruktur gab es Schäden von 40 Mio. Euro.  

Die betroffenen Kommunen beauftragten 2010 eine gemeinsame Hochwas-
serschutzkonzeption, die vom Land gefördert wurde. Ungeachtet dessen 
entschlossen sich die Stadt Burladingen und die Gemeinde Jungingen, 
eigenständig ihre Schutzdefizite zu beseitigen. Die Stadt Hechingen und die 
Gemeinde Rangendingen gründeten Anfang 2013 den Zweckverband 
Hochwasserschutz Starzeltal. Die vorliegende Hochwasserschutzkonzeption 
musste mit zusätzlicher Landesförderung überplant werden. Nach einer von 
der Gemeinde Jungingen veranlassten Studie zum Hochwasserschutz 
kommt die Gemeinde nicht umhin, ihr eigenes Hochwasserrückhaltebecken 
zum Schutz der Ortslage zu bauen. Die Finanzierung ist derzeit offen. Keine 
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Informationen liegen vor, ob die Stadt Burladingen bereits eigene Hochwas-
serschutzanlagen plant.  

Ähnlich verhält es sich in einem weiteren geprüften Fall. Die Gemeinde 
Neuhausen auf den Fildern trat dem Zweckverband Hochwasserschutz 
Körsch, Denkendorf, Landkreis Esslingen nicht bei. Begründet wurde dies 
u. a. mit dem Verlust der landwirtschaftlichen Fläche durch das vorgesehene 
Hochwasserrückhaltebecken.  

Der von den überschwemmungsgefährdeten Städten und Gemeinden ange-
strebte Hochwasserschutz wird dadurch erst später wirksam.  

 

2.2 Die Zweckverbände konzentrieren sich auf den technischen 
Hochwasserschutz 

Bei der Hochwasserschutzvorsorge sollen die nichttechnischen Maßnahmen 
dem infrastrukturellen Hochwasserschutz vorgezogen werden. Die wirk-
samste Art, das Schadenspotenzial gering zu halten, besteht in der Bau- 
und Flächenvorsorge. So können Elementarschäden durch eine hochwas-
serangepasste Bauweise verringert werden. Ebenso sollen verfügbare oder 
rückgewinnbare Retentionsräume für den natürlichen Wasserrückhalt gesi-
chert und bauliche Entwicklungen weitgehend aus den Überschwemmungs-
gebieten herausgehalten werden (§§ 77 ff. Wasserhaushaltsgesetz). 

Für eine solche Bau- und Flächenvorsorge gewährt das Land keine Zuwen-
dungen. Die satzungsgemäßen Verbandsaufgaben zielen daher vorrangig 
darauf ab, potenziell überschwemmungsgefährdete Siedlungsgebiete vor 
allem mit den kostenintensiven und vom Land geförderten technischen 
Hochwasserschutzmaßnahmen zu sichern. Die Flächenvorsorge, eine 
Pflichtaufgabe der Kommunen, wird dagegen zurückhaltend umgesetzt. 

Beispiel: Zweckverband Hochwasserschutz Körsch, Denkendorf, Landkreis 
Esslingen 

Das Bauprogramm in der Anlage zur Satzung enthielt vor allem Vorhaben 
des technischen Hochwasserschutzes. Das Regierungspräsidium Stuttgart 
wies die Städte und Gemeinden als künftige Verbandsmitglieder darauf hin, 
dass zur Hochwasserschutzvorsorge neben dem technischen Hochwasser-
schutz zwingend nichttechnische Vorsorgemaßnahmen erforderlich sind. Die 
Städte und Gemeinden griffen dies in vorbildlicher Weise auf und setzten auf 
ihren Gemarkungen Vorsorgemaßnahmen wie Entsiegelungen oder dezen-
tralen Rückhalt von Regenwasser um. 

 

3 Empfehlungen 

3.1 Förderung auf kommunale Kooperationen innerhalb eines Ge-
wässereinzugsgebiets konzentrieren 

Mit den Fördermitteln der Wasserwirtschaft sollte die kommunale Zusam-
menarbeit in Form der Oberlieger-/Unterlieger-Verantwortung stärker unter-
stützt werden. 
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Ergänzend sollte die Wasserwirtschaftsverwaltung weiterhin intensive Über-
zeugungsarbeit für die Kooperation aller Kommunen im Flusseinzugsgebiet 
leisten.  

Den noch zu gründenden und bestehenden Zweckverbänden sollten bei der 
Förderung keine Nachteile entstehen, wenn sich einzelne Kommunen gegen 
eine Zusammenarbeit bei der Umsetzung einer fachtechnisch abgestimmten 
Gesamtkonzeption für die Hochwasserschutzvorsorge entscheiden.  

Es sollte geprüft werden, ob durch gestaffelte Fördersätze die Bereitschaft 
für kommunale Kooperationen unterstützt werden kann. Aus Sicht des 
Rechnungshofs bietet sich an, dass Einzelvorhaben, die von Gesamtkon-
zeptionen abweichen, geringere Fördersätze erhalten. Die Förderrichtlinien 
Wasserwirtschaft sollten entsprechend angepasst werden. 

 

3.2 Die Wasserbehörden sollten sich bei den Kommunen noch inten-
siver für die Hochwasserschutzvorsorge einsetzen 

Die Erfahrungen vergangener Hochwasserereignisse zeigten, dass Schäden 
vor allem eintraten, weil die Schutzbauten nicht ausreichten oder versagten 
und die Wassermengen ungehindert in die Siedlungsgebiete eindrangen. In 
der Folge wird die Bau- und Flächenvorsorge gerade bei solchen Ereignis-
sen immer wichtiger. 

Die technischen Fachbehörden der unteren Wasserbehörden und die Bewil-
ligungsstellen sollten daher künftig bei den Fördervorhaben stärker darauf 
hinwirken, dass zur fachtechnischen Abstimmung der Gesamtkonzeptionen 
nicht nur Vorhaben des technischen Hochwasserschutzes, sondern auch 
Bau- und Flächenvorsorgemaßnahmen einbezogen werden.  

Die zuständigen Wasserbehörden sollten bei der Anhörung als Träger öf-
fentlicher Belange und im Rahmen der allgemeinen Gewässeraufsicht von 
den Kommunen intensiver die nichttechnische Hochwasserschutzvorsorge 
einfordern. 

 

4 Stellungnahme des Ministeriums 

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft begrüßt, dass der 
Rechnungshof bei der Prüfung von Zuwendungen an Zweckverbände zum 
Bau von Hochwasserschutzanlagen auch die Maßnahmen der Hochwasser-
schutzvorsorge und des Flächenmanagements berücksichtigt. 

Das Ministerium führt aus, dass die Entscheidung, in welcher Trägerschaft 
eine Kommune notwendige Hochwasserschutzmaßnahmen plant, baut und 
betreibt, eine weisungsfreie Angelegenheit der Kommunen ist. Gemäß den 
Förderrichtlinien Wasserwirtschaft würden kommunale Zusammenschlüsse 
bei der Ermittlung von Fördersätzen bereits bevorzugt behandelt. Die Vor-
gaben der Förderrichtlinien hinsichtlich nicht kooperationsbereiter Kommu-
nen sollen überprüft werden.  

Die Umsetzung von Maßnahmen zur Hochwasserschutzvorsorge, wie sie im 
Rahmen des Hochwasserrisikomanagements gemeindescharf erarbeitet 
wurden, sei Pflichtaufgabe der jeweiligen Kommune und in der Regel keine 



116 

Verbandsaufgabe. Das Ministerium werde aber die Möglichkeit prüfen, in-
wieweit in Verbandssatzungen auf die Umsetzung von nichttechnischen 
Hochwasserschutzmaßnahmen hingewiesen werden könne. 

 

 


	Denkschrift 2018
	Denkschrift 2018
	1 Parlamentarische Beratung der Denkschrift 2017
	2 Weitere Berichte des Rechnungshofs seit der letzten Denkschrift
	2.1 Flüchtlingsaufnahme in Baden-Württemberg (Landtagsdrucksache 16/3311)
	2.2 Stiftung Naturschutzfonds (Landtagsdrucksache 16/4150)
	2.3 Geplanter Neubau der Justizvollzugsanstalt Rottweil (Landtagsdrucksache 16/4250)
	2.4 Ressourcensteuerung und Konsolidierungsmöglichkeiten im Lehrkräftebereich

	1 Haushalts-Soll und Haushalts-Ist 2016
	2 Haushaltsrechnung 2016
	2.1 Gestaltung
	2.2 Ergebnisse der Haushaltsrechnung

	3 Feststellungen des Rechnungshofs nach § 97 Absatz 2 Nrn. 1 und 2 Landeshaushaltsordnung
	3.1 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsrechnung
	3.2 Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

	4 Globale Minderausgaben
	5 Druck- und Darstellungsfehler
	6 Haushaltsreste
	6.1 Haushaltsreste 2015 und 2016 nach Ausgabearten
	6.2 Verteilung der Ausgabereste 2016
	6.3 Entwicklung der Ausgabereste im Zehn-Jahres-Vergleich

	1 Entwicklung der Einnahmen 2008 bis 2017
	1.1 Steuereinnahmen und steuerähnliche Abgaben
	1.2 Verwaltungseinnahmen und Einnahmen aus Schuldendienst
	1.3 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
	1.4 Kreditaufnahmen, Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzierungseinnahmen
	1.4.1 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen
	1.4.2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen
	1.4.3 Besondere Finanzierungseinnahmen


	2 Entwicklung der Ausgaben 2008 bis 2017
	2.1 Personalausgaben
	2.2 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
	2.3 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
	2.4  Baumaßnahmen
	2.5 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
	2.6 Besondere Finanzierungsausgaben

	3 Steuerdeckungsquote und Investitionsquote
	4 Finanzierungssaldo
	1 Verschuldungslage
	1.1 Schuldenentwicklung
	1.2 Entwicklung der Nettokreditaufnahme
	1.3 Entwicklung der Kreditmarktschulden und Zinsen
	1.4 Pro-Kopf-Verschuldung
	1.5 Nettokreditaufnahme je Einwohner - Ländervergleich 2015 und 2016

	2 Haushaltsrisiken durch Bürgschaften, Garantien und Gewährleistungen
	3 Rücklagen und Sondervermögen
	4 Entwicklung der Jahresergebnisse
	1 Ausgangslage
	2 Zulässige Kreditaufnahme und Kontrollkonto zwischen 2013 und 2016
	3 Zulässige Kreditaufnahme 2017
	3.1 Ex-ante- und Ex-post-Betrachtung
	3.2 Umsetzung der Tilgungsverpflichtung im Haushalt 2017
	3.3 Abbau des Sanierungsstaus 2017 - Entnahmen aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne von § 1 Absatz 3 VO zu § 18 Landeshaushaltsordnung
	3.3.1 Staatlicher Hochbau
	3.3.2 Straßenbau
	3.3.2.1 Erhaltung von Landesstraßen
	3.3.2.2 Planung und Bauüberwachung
	3.3.2.3 Zusammenfassung für den Bereich Straßenbau

	3.3.3 Zentren für Psychiatrie


	4 Umsetzung der Tilgungsverpflichtung im Doppelhaushalt 2018/2019
	5 Ausblick
	6 Empfehlungen
	6.1 Umsetzung der Tilgungsverpflichtungen nach der Verordnung zu § 18 Landeshaushaltsordnung dokumentieren
	6.2 Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsstaus im Einzelnen nachweisen
	6.3 Deckungsfähigkeiten im Straßenbau eingrenzen

	7 Stellungnahmen der Ministerien
	7.1 Ministerium für Finanzen
	7.2 Ministerium für Verkehr

	8 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Inhalt
	3 Die Vermögensrechnung des Landes im Kontext bundesweiter Entwicklungen
	4 Nutzen und Grenzen der Vermögensrechnung
	5 Prüfungen durch den Rechnungshof
	6 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Profil der Polizeianwärter
	2.2 Profil der Aufstiegsbeamten
	2.3 Kosten der Polizeiausbildungen
	2.3.1 Studium der Polizeikommissaranwärter
	2.3.2 Studium der Aufstiegsbeamten
	2.3.3 Polizeiärztliche Auswahluntersuchung


	3 Empfehlungen
	3.1 Polizeianwärter bedarfs- und eignungsgerecht einstellen
	3.2 Polizeikommissaranwärter schneller qualifizieren
	3.3 Studium der Aufstiegsbeamten straffen

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	1.1 Zuständigkeiten bei der Entwicklung und Pflege von Fach-verfahren
	1.2 Prüfung der IT-Unterstützung im Flüchtlingsmanagement

	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 IT-Unterstützung im Flüchtlingsmanagement in Baden-Württemberg
	2.2 Zuständigkeiten für das Fachverfahren MigVIS

	3 Empfehlungen
	3.1 IT-Unterstützung im Flüchtlingsmanagement verbessern
	3.2 Zuständigkeiten für MigVIS und das Nachfolgeverfahren festlegen und dokumentieren
	3.3 Übergang der Fachverfahren zur BITBW gestalten

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	1.1 Prüfung der Zuwendungen für Kontrollkosten im ökologischen Landbau
	1.2 Rechtslage
	1.3 Verwendung gestufter Förderverfahren

	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Prüfungsergebnisse beim Förderprogramm Ökologischer Landbau
	2.2 Kontrollen bei den Erst- und Letztempfängern der übrigen Förderprogramme
	2.3  Beurteilungsmaßstab der Finanzkontrolle über die Kontrollpraxis
	2.4 Bewertung der Kontrollpraxis

	3 Empfehlungen
	3.1 Neue Programme befristen und bei Beginn prüfen
	3.2 Laufende Programme stichprobenhaft prüfen
	3.3 Qualität und Erfolg Vor-Ort prüfen
	3.4 Auf Kleinförderungen verzichten

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	1.1 Fördertatbestände für den Einsatz von Dorfhelferinnen und  Betriebshelfern/Betriebshelferinnen
	1.2 Fördertatbestand für die Weiterbildung der Einsatzkräfte
	1.3 Frühere Prüfung und Ziel der aktuellen Prüfung

	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Entwicklung der Fördermittel
	2.2 Einsätze
	2.2.1 Förderumfang bei landwirtschaftlichen Betrieben und Haushalten
	2.2.2 Einsatzbereiche
	2.2.3 Notlagenüberbrückung in landwirtschaftlichen Betrieben und Haushalten durch das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
	2.2.4 Förderung von Einsätzen durch das Ministerium für Soziales und Integration

	2.3 Weiterbildung
	2.3.1 Förderumfang
	2.3.2 Weiterbildungsmaßnahmen


	3 Empfehlungen
	3.1 Förderanspruch überprüfen
	3.2 Kriterien für Ausnahmefälle und den Überbrückungszeitraum festlegen
	3.3 Förderung der Weiterbildung für Einsätze in privaten Haushalten einstellen

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Ungewöhnlich hohe liquide Mittel
	2.2 Ursachen der hohen Liquidität
	2.3 Mögliche Rechtfertigungen der hohen Liquidität
	2.3.1 Liquiditätsreserve
	2.3.2 Nicht vorhersehbare Verzögerungen von Investitionen
	2.3.3 Bestand an Verbindlichkeiten
	2.3.4 Gefahr künftiger Jahresdefizite
	2.3.5 Sanierungsstau und Sicherheit der Investitionsfinanzierung


	3 Empfehlungen
	3.1 Pauschale Investitionsförderung
	3.2 Förderung größerer Investitionen
	3.3 Kreditaufnahmeverbot
	3.4 Derzeit keine Entnahme aus der Sanierungsrücklage erforderlich

	4 Stellungnahmen
	4.1 Zentren für Psychiatrie
	4.2 Sozialministerium
	4.3 Finanzministerium

	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Einzelne Kommunen kooperieren nicht beim Hochwasserschutz
	2.2 Die Zweckverbände konzentrieren sich auf den technischen Hochwasserschutz

	3 Empfehlungen
	3.1 Förderung auf kommunale Kooperationen innerhalb eines Gewässereinzugsgebiets konzentrieren
	3.2 Die Wasserbehörden sollten sich bei den Kommunen noch intensiver für die Hochwasserschutzvorsorge einsetzen

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Umsetzung der IT-Neuordnung
	2.2 IT-Dienstleistungen
	2.3 Organisation und IT-Strukturen
	2.4 Ressourceneinsatz für IT
	2.5 Kosten- und Leistungsrechnung für IT
	2.6 IT-Betrieb (Netz, Software-Verteilung und Migration)
	2.6.1 Netze und Firewalls
	2.6.2 IT-Systeme, -Prozesse und -Servicemanagement
	2.6.3 IT-Dokumentationen
	2.6.4 Informationssicherheit

	2.7 Strategische Weiterentwicklung der IT
	2.8 Fazit

	3 Empfehlungen
	3.1 Kosten- und Leistungsrechnung für IT etablieren
	3.2 Grundlagen für eine verlässliche IT schaffen
	3.3 Strategieprozess zügig abschließen
	3.4 IT-Betrieb optimieren und Migration sorgfältig vorbereiten

	4 Stellungnahme der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Geprüfte und beanstandete Steuerbescheide, Fehlerquote
	2.2 Einkommensteuerfälle
	2.2.1 Fehlerquoten nach Verantwortungsbereichen
	2.2.2 Fehlerquoten nach Veranlagungszeiträumen

	2.3 Fehler im Verantwortungsbereich des Risikomanagementsystems
	2.4 Fehler im Verantwortungsbereich der Bearbeiter
	2.5 Finanzielles Ergebnis
	2.6 Bewertung

	3 Empfehlungen
	3.1 Steuerrecht vereinfachen
	3.2 IT-Unterstützung weiter verbessern

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	1 Ausgangslage
	1.1 Beiträge an berufsständische Versorgungseinrichtungen als Sonderausgaben
	1.2 Frühere Prüfung und Inhalt der aktuellen Prüfung

	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Ansatz der Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen
	2.1.1 Beanstandungsquote und Fehlervolumen
	2.1.2 Landesweite finanzielle Bedeutung

	2.2 Ergebnis der Hinweisbearbeitung durch die Finanzämter
	2.3 Dateneingabe für das Programm Leistungsvergleich

	3 Empfehlungen
	3.1 Daten durch berufsständische Versorgungseinrichtungen elektronisch übermitteln lassen
	3.2 Schulungsmaßnahmen durchführen
	3.3 Ergebnis der Hinweisbearbeitung im Führungsinformations-system darstellen
	Die Kennzahlen in den Standardauswertungen sind Basisdaten zu den Kernkennzahlen Abweichquote und Abweichvolumen in den Zielvereinbarungen. Daher sollte grundsätzlich für alle Hinweise das Ergebnis der Hinweisbearbeitung je Finanzamt leicht auswertbar...
	3.4 Dateneingabe für das Programm Leistungsvergleich  automatisieren

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Viele Außenanlagen sind in vernachlässigtem Zustand
	2.2 Lebenszykluskosten werden bei der Planung unzureichend berücksichtigt
	2.3 Systematische Kontrollen fehlen
	2.4 Aufgeteilte Zuständigkeiten
	2.5 Der Landesbetrieb Vermögen und Bau überträgt Aufgaben an die Nutzer
	2.6 Technische Einbauten in Außenanlagen sind nicht vollständig erfasst

	3  Empfehlungen
	3.1 Planungen optimieren
	3.2 Kontrollen intensivieren
	3.3 Zuständigkeiten neu regeln

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Vermietung von Dach- und Freiflächen an Dritte
	2.2 Wirtschaftlichkeit landeseigener Anlagen
	2.3 Kostenentwicklung und Planung landeseigener Anlagen

	3 Empfehlungen
	3.1 Konzeption zum Ausbau eigener Photovoltaikanlagen entwickeln
	3.2 Photovoltaikanlagen wirtschaftlich planen
	3.3 Fachwissen zu Photovoltaikanlagen konzentrieren

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Anreizförderung wird zum reinen Mitnahmeeffekt
	2.2  Evaluierungen während der Laufzeit der Sonderförderprogramme fehlen
	2.3 Erfolgskontrollen fehlen

	3 Empfehlungen
	3.1 Modellcharakter beachten
	3.2 Evaluierungen aktiv und regelmäßig durchführen
	3.3 Erfolgskontrolle bei der Förderung einhalten

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Abstimmungen bei der Antragsprüfung sind teilweise zeitaufwendig
	2.2 Förderanträge zeigen vereinzelt großzügig veranschlagte Kosten
	2.3 Regelungslücke zur Mitteilungspflicht in den Fördervorschriften

	3 Empfehlungen
	3.1 Auf der Grundlage von Ausschreibungsergebnissen bewilligen
	3.2 Ablauf des Förderverfahrens anpassen

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Ausbildungsförderung
	2.2 Studentisches Wohnen
	2.3 Verpflegungsbetriebe
	2.4 Soziale Aufgaben
	2.5 Verzicht auf freiwillige Aufgaben
	2.6 Effiziente Strukturen
	2.7 Künftige Finanzierung

	3 Fazit und Empfehlungen
	3.1 Fortsetzung der Wohnheimförderung
	3.2 Einsparungen ohne Auswirkung auf die Studierenden
	3.3 Ergebnisverbesserungen ohne Beitragserhöhung
	3.4 Ergebnisverbesserungen durch Beitragserhöhung

	4 Stellungnahme der Studierendenwerke
	5 Stellungnahme des Ministeriums
	6 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Satzungen und Organisation
	2.2 Beiträge und Rücklagen
	2.3 Haushaltsplan und Jahresabschluss
	2.4 Ordnungsgemäße Haushalts- und Wirtschaftsführung
	2.5 Veranstaltungen und Bewirtung
	2.6 Beschaffungen und Vergaben
	2.7 Beschäftigung von Personal
	2.8 Status der ehrenamtlich tätigen Studierenden
	2.9 Verhältnis der Studierendenschaft zur Hochschule

	3 Empfehlungen
	3.1 Empfehlungen an die Studierendenschaften
	3.2 Empfehlungen an die Hochschulen
	3.3 Empfehlungen an das Wissenschaftsministerium

	4 Stellungnahmen
	4.1 Landesstudierendenvertretung
	4.2 Landesrektorenkonferenz der Universitäten
	4.3 Verband der Hochschulen für angewandte Wissenschaften
	4.4 Wissenschaftsministerium

	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Benchmarking vergleichbarer Aufgaben
	2.2 Analyse der Aufbau- und Ablauforganisation
	2.2.1 Dienstreisemanagement
	2.2.2 Personalgewinnung
	2.2.3 Interner Post- und Mailverkehr

	2.3 Innenrevision

	3 Empfehlungen
	3.1 Aufgabenfelder optimieren und Kapazitäten anpassen
	3.2 Workflows optimieren und Aufgaben zentralisieren
	3.2.1 Dienstreisemanagement effizienter gestalten
	3.2.2 Personalgewinnung effizienter gestalten
	3.2.3 Internen Post- und Mailverkehr optimieren

	3.3 Innenrevision stärken

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse und Empfehlungen
	2.1 Unzureichende Kostenrechnung in der Hochschulambulanz
	2.2 Erlöse der Hochschulambulanzen
	2.3 Vermeidbarer Aufwand durch Überschreitung der Hochschulambulanz-Obergrenzen
	2.4 Potenziale bei ambulanten Operationen
	2.5 Prüfung der Privatambulanzen

	3 Stellungnahme des Ministeriums
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Allgemeine Feststellungen
	2.2 Fehler bei der Bewilligung der Forschungszulagen
	2.2.1 Verfahrensfehler
	2.2.2 Kalkulationsfehler bei der Bemessung der Zulage
	2.2.3 Forschungszulagen nur für Forschungsprojekte
	2.2.4 Forschungszulagen nur aus privaten Drittmitteln
	2.2.5 Forschungszulagen nur für eigene Leistungen

	2.3 Fehler bei der Gewährung von Sonderzahlungen an Tarif-beschäftigte
	2.4 Konsequenzen aus den Prüfungsergebnissen

	3 Empfehlungen
	3.1 Empfehlung an die Hochschulen
	3.2 Empfehlungen an das Wissenschaftsministerium

	4 Stellungnahme der Hochschulen und des Ministeriums
	4.1 Verband der Hochschulen für angewandte Wissenschaften
	4.2 Wissenschaftsministerium

	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Fördervolumen und Verteilung nach Förderbereichen
	2.2 Steuerung des wirtschaftlichen Erfolgs der Fördermaßnahmen
	2.2.1 Baden-Württemberg-Effekt
	2.2.2 Tilgungsquote bei Förderdarlehen
	2.2.3 Programmspezifische Steuerungsinstrumente

	2.3 Verfahrensabwicklung
	2.3.1 Verfahrensdauern und offene Bilanzposten
	2.3.2 Gebührenbelastung von Klein- und Kleinstförderungen
	2.3.3 Line-Producer-Förderung
	2.3.4 Kinoförderung

	2.4 Rolle und Finanzierungsbeitrag des Südwestrundfunks

	3 Empfehlungen
	3.1 Höhe der Fördermittel und ihre Verteilung prüfen
	3.2 Qualität und Höhe des Baden-Württemberg-Effekts steigern
	3.3 Förderstrategie fortentwickeln
	3.4 Steuerungsinstrumente weiterentwickeln
	3.5 Verfahrensdauern und offene Bilanzposten reduzieren
	3.6 Kleinstförderungen vermeiden
	3.7 Kinoförderung evaluieren
	3.8 Finanzierungsbeitrag des Südwestrundfunks erhöhen

	4 Stellungnahme der Ministerien
	1 Ausgangslage
	1.1 Struktur der Förderung
	1.2 Prüfungen durch die Finanzkontrolle

	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Rechtsform
	2.2 Finanzierung
	2.2.1 Eigene Einnahmen
	2.2.2 Förderstruktur

	2.3 Personal
	2.4 Haushalts- und Wirtschaftsführung
	2.5 Wirtschaftlichkeit

	3 Empfehlungen
	4 Stellungnahmen
	Denkschrift 2018 - Beitrag Nr. 11.pdf
	Auszug aus
	Denkschrift 2018
	Beitrag Nr. 11
	Zuwendungen an Zweckverbände zum Bau von Hochwasserschutzanlagen


